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 Veröffentlicht am 26.03.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §101 Abs1 lita;

KFG 1967 §103 Abs1;

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Wenn der Zulassungsbesitzer nicht in der Lage ist, die erforderlichen Kontrollen im Hinblick auf Überladungen selbst

vorzunehmen, so hätte er andere Personen damit zu beauftragen gehabt; dabei tri?t den Zulassungsbesitzer nicht nur

die Verp@ichtung, sich tauglicher Personen zu bedienen, sondern auch die weitere Verp@ichtung, die ausgewählten

Personen in ihrer Kontrolltätigkeit zu überwachen.

Schlagworte

Andere Einzelfragen in besonderen Rechtsgebieten Straßenpolizei Kraftfahrwesen Verantwortung für Handeln anderer

Personen Allgemein
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